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Die „neue Honorarwelt“ 2009

Was bedeutet dies für den arzt?

Ab 01.01.2009 wird bundesweit einheitlich 
für die Betreuung eines chronischen Le-
berpatienten pro Quartal eine Grundpau-
schale von 19,42 € (GOP 540/570 Punkte 
x Orientierungspunktwert von 3,5 Cent) 
an Gastroenterologen (als Facharzt) be-
zahlt. Für diesen Betrag darf dieser einen 
Patienten ein ganzes Quartal behandeln. 
Sollte noch zusätzlich ein Ultraschall er-
forderlich sein, erhöht sich das Honorar 
um 15,60 € (GOP 445 P x 3,5 Cent). Ein 
weiteres Honorar für wiederholte Patien-
tenkontakte, Aderlässe, Blutuntersu-
chungen etc. fällt nicht an. Nach der La-
borreform vom 01.10.2008 wird das Ho-
norar für Laborleistungen ausschließlich 
zwischen der Laborgemeinschaft und der 
KV abgerechnet. Nur das „Einsparen“ von 
Labor kann einen wirtschaftlichen Erfolg 
von ca. einem Euro pro Patient generieren 
(„Wirtschaftlichkeitspauschale“), es sei 
denn die Laborprobe würde unter der Ver-
dachtsdiagnose „infektiöse Hepatitis“ aus 
dem Laborbudget herausgerechnet (GOP 
32006) und die Wirtschaftlichkeitspau-
schale für diesen Patienten bliebe erhal-
ten. Eine Neuerung wird – wenigstens 
„symbolisch“ – die Betreuung hepatolo-
gischer Patienten aufwerten. Ab Januar 
2009 wird eine Betreuungsziffer für Le-
bertransplantierte im EBM aufgenommen, 
die mit 590 Punkten bewertet wird (= 
20,65 €). Diese GOP kann zusätzlich zur 
Grundpauschale angerechnet werden. Für 
weitere „Betreuungsziffern“ im EBM sieht 
der Honorarexperte der KBV Dr. B. Rochell 
(DGVS-Symposium in Berlin) für 2009 kei-

nen „Spielraum“. 
Zusammenfassend 
kann festgestellt 
werden: für den 
ambulant tätigen 
Hepatologen bleibt 
alles beim Alten, er 
weiß jetzt lediglich, 
dass der Punktwert 
seiner EBM-Leis-
tung  3,5 Cent be-
trägt und sich in 
2009 nicht verän-
dern wird! 

die letzte Hürde des „Gesundheitsfond“ ist genommen, das regelleistungsvolu-
men (rLV), die neue „Honorarform in euro und Cent“ ist beschlossen! bis zum 
30.11.2008 wird jedem ambulanten Leistungsanbieter (Praxen und ermächtigten 
ambulanzen) mitgeteilt werden, wie viel Honorar er in 2009 – quartalsbezogen 
– erwarten kann. der einheitliche Krankenkassenbeitragssatz von 15,5% so wie ein 
steuerzuschuss von ca. 4 Milliarden euro markieren das Volumen des Gesundheits-
fonds für 2009.

ausgleich des Gesundheitsfonds an die 
Krankenkasse. Diesen Zusammenhang be-
ginnen auch die gesetzlichen Krankenkas-
sen zu erfassen und der Vorsitzende der 
BKK in Bayern Prof. Saatkamp formuliert 
„ich sehe hier schon die Verträge vor mir, 
die wir hier mit der Pharmaindustrie und 
den KVen machen“. In dieser Konstruktion 
des „Morbi-RSA“ kann für die KVen und 
Berufsverbände eine Chance liegen, die 

Was bedeutet dies für die GKV?

Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) er-
halten für Patienten nach Lebertransplan-
tation, für Patienten mit Leberzirrhose 
und Patienten mit einer chronischen He-
patitis B und C über den Risikostruktur-
ausgleich einen zusätzlichen Betrag aus 
dem Gesundheitsfond. Dabei handelt es 
sich nicht um einen kompletten Kosten-
ausgleich, sondern  um eine nicht unbe-
deutende zusätzliche Pauschale, die das 
Bundesversicherungsamt für jede Diagno-
se ermittelt hat. Dieser Geldtransfer ist 
aber an zwei Bedingungen geknüpft: 
1. die Diagnose muss gesichert sein (ICD-

Kodierung!) und es muss 
2. eine Behandlung des Patienten für min-

destens ein halbes Jahr (183 DDD der 
Standardtherapie) erfolgen. 

Und hier kommt der Arzt „ins Spiel“. Ohne 
unsere korrekte Kodierung und ohne eine 
medikamentöse Behandlung fließt im Ein-
zelfall kein Geld aus dem Risikostruktur-

Betreuung von chronischen Leberkranken 
in Zukunft doch noch ausreichend hono-
riert zu bekommen.

das Honorar der zuKunft

In Zukunft kann es Honorarsteigerung für 
die ambulante Vorsorgung nur in dem 
Maße geben, wie sich die Betriebskosten 
der Leistungsanbieter (Praxen) erhöhen 
oder die Morbidität sich verändert. Dies ist 
gesetzlich so festgelegt! Von daher ist es 
für die ambulante Medizin ab 2009 un-
abdingbar, die Morbidität der Patienten, 
die sich alleine in den ICD-Kodierungen 
erfassen lässt (!), sorgfältig zu dokumen-
tieren. Nur dann kann es auch in der am-
bulanten Medizin gelingen, dass Honorar 
ähnlich den DRGs im Krankenhaus weiter-
zuentwickeln. 
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